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PANTAFLIX AG 

München 
WKN A12UPJ - ISIN DE000A12UPJ7 

 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: PAL052023aHV 

 
 
 
 
 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 
 

 
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am  
 

Montag, den 15. Mai 2023, ab 10:00 Uhr, 
 

in der  
Bayerische Börse AG 

Karolinenplatz 6 
80333 München  

 
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.  
 
 
 
  



 
 
 

  
 

2 | 13 

 
 
 
 
Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses PAL052023aHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A12UPJ7 

2. Name des Emittenten  PANTAFLIX AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  15.05.2023 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20230515] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212:  
08:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Außerordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: XMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 
München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  24.04.2023, 00:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20230423] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-
relations/hauptversammlung/ 
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Gegenstand der Hauptversammlung wird sein die folgende: 
 

Tagesordnung 
 
1. Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG 

 
Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in 
Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Zu diesem Punkt der 
Tagesordnung ist von der Verwaltung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
vorgesehen, da er sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige 
des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG 
beschränkt.  
 

2. Beschlussfassung über die Reduzierung der Vergütung des Aufsichtsrats 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft aus Gründen der Kostenersparnis zu reduzieren. Nach § 17 Absatz 1 Satz 
2 der Satzung ist dafür die Hauptversammlung zuständig. Vorstand und Aufsichtsrat 
schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats wird auf EUR 5.000,00 p.a. je 
Mitglied festgesetzt. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält EUR 7.500,00 
p.a. und der Aufsichtsratsvorsitzende EUR 10.000,00 p.a., jeweils ggf. zuzüglich 
Umsatzsteuer. Die Neuregelung gilt ab dem Zeitpunkt der Beendigung der 
außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2023.  
 

3. Beschlussfassung über die Erneuerung der Befugnis zum 
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen der 
Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigtem Kapital 2022 samt 
entsprechender Satzungsänderung 
 
Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Juli 2022 
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20. Juli 2027 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 10.230.764,00 durch ein- 
oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Genehmigte 
Kapital 2022 nebst der Befugnis zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG wurden teilweise ausgenutzt, zuletzt durch eine Kapitalerhöhung im März 
2023. 
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Um der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität einzuräumen, soll die Befugnis zum 
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen der 
Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigtem Kapital 2022 für die 
Kapitalerhöhungen, die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach der 
Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 beschlossen werden, erneuert 
werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen, wobei 
die übrigen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss gemäß dem 
Tagesordnungspunkt 8 lit. b) des Beschlusses der Hauptversammlung vom  
21. Juli 2022 unverändert bleiben: 
 
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre für die Kapitalerhöhungen, die vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats aus dem Genehmigten Kapital 2022 
nach der Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 beschlossen 
werden, ganz oder teilweise auszuschließen bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden 
(regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die 
ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der 
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der  Börse 
gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der 
Betrag anzurechnen, der auf Beschlüsse zum Bezugsrechtsausschluss entfällt, 
die nach dem 15. Mai 2023 gefasst werden aufgrund anderer entsprechender 
Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, soweit eine derartige 
Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 
Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler 
unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem 
oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, 
der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist. 

 
b) § 7.4 Abs. 2 (i) der Satzung wird am Ende um folgenden Text ergänzt:  

 
„diese Ermächtigung in (i) gilt für Kapitalerhöhungen, die bis zum 15. Mai 2023 
von Vorstand und Aufsichtsrat unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 
beschlossen wurden; 
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c) Am Ende von § 7.4 der Satzung wird folgender Text ergänzt: 
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionärinnen und Aktionäre für die Kapitalerhöhungen, die vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats aus dem Genehmigten Kapital 2022 nach der 
Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 beschlossen werden, ganz 
oder teilweise auszuschließen bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn 
Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder 
Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabepreis der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits an der  Börse gehandelten Aktien der 
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der  
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen 
weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 
Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf 
Beschlüsse zum Bezugsrechtsausschluss entfällt, die nach dem 15. Mai 2023 
gefasst werden aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich 
geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei 
Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger 
Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von 
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von 
dem oder den Dritten zu zahlen ist.“ 
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4.  Beschlussfassung über die Ergänzung und Änderung von § 20 der Satzung (Ort 
und Einberufung) und § 25 der Satzung (Teilnahme von Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen) sowie über die Änderung 
von § 6 der Satzung (Bekanntmachungen und Gerichtsstand) 

  

a) Es sollen die Voraussetzungen für die Durchführung virtueller Hauptver-
sammlungen nach Maßgabe des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptver-
sammlungen von Aktiengesellschaften geschaffen werden. Hierfür bedarf es 
einer Ergänzung der einschlägigen Satzungsregelungen. 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu 

fassen: 
 

aa) § 20.1 der Satzung wird um folgende Sätze 3 und 4 ergänzt: 
 

20.1 […]. „Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 14. Mai 
2028 die Hauptversammlung auch als Versammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (virtuelle 
Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestimmungen zum 
Umfang und zum Verfahren einer solchen virtuellen 
Hauptversammlung zu treffen. Diese werden mit der Einberufung 
der Hauptversammlung bekannt gemacht.“  

 
bb)  § 25.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
„25.1 Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der 

Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Mitgliedern des 
Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im 
Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in 
denen ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aus 
gesundheitlichen Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im 
Ausland oder auf-grund einer unangemessenen Anreisedauer 
die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder 
nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die 
Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 
wird.“  
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b) Die Satzung soll um Regelungen ergänzt/bereinigt werden, die infolge gesetzlicher 
Änderungen erforderlich/redundant geworden sind.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 
aa) § 6.3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„6.3 Mitteilungen und Aufforderungen an die Aktionärinnen und 

Aktionäre werden an die der Gesellschaft zuletzt bekannt 
gegebene Anschrift gerichtet. Die Gesellschaft ist zur 
Übermittlung von Informationen an die Aktionärinnen und 
Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung berechtigt.“ 

 
bb) Die §§ 20.4 und 20.5 der Satzung werden ersatzlos gestrichen. 

 
 
Bericht zu Tagesordnungspunkt 3 

 
Der Vorstand hat zu Punkt 3 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die Erneuerung der Befugnis 
für den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Ermächtigungen zur Bar- und/oder 
Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss aus dem 
Genehmigtem Kapital 2022 erstattet. Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der 
Hauptversammlung an unter 
 

https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
zugänglich. 
 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für die Erneuerung der Befugnis für den Ausschluss des Bezugsrechts 
im Rahmen der Ermächtigungen zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigtem Kapital 2022 
 
Für die Ausnutzung der Ermächtigung zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigtem Kapital 2022 soll der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insbesondere 
bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu 10 % des Grundkapitals ermächtigt werden, 
das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabepreis 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der 
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Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 10%ige Beschränkung sind 
andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer gegebenenfalls 
noch zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit 
dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre 
im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, 
ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur 
Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage 
dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu 
reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können. 

 
Vor dem Hintergrund ihrer teilweisen Ausnutzung soll die bisherige Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss durch den Beschluss der Hauptversammlung wieder auf 10 % des 
aktuellen Grundkapitals aufgefüllt werden. 

 
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich 
vorgesehenen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre 
ausgeschlossen werden kann. Durch die Beschränkung auf 10 % des Grundkapitals wird das 
Schutzbedürfnis der Aktionärinnen und Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige 
Verwässerung ihrer Beteiligung berücksichtigt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre 
Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung 
ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist 
zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich 
unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionärinnen und Aktionäre hinsichtlich 
einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese 
Festlegung des Ausgabepreises nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des 
Bezugsrechts für die neuen Aktien sich praktisch der Nullmarke nähert. 

 
Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der 
folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der 
Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform in 
deutscher oder englischer Sprache unter der folgenden Adresse, Telefax-Nummer oder  
E-Mail-Adresse bis spätestens Montag, den 8. Mai 2023, 24:00 Uhr, zugehen:  
 

PANTAFLIX AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München 

Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-33 

E-Mail: anmeldung@better-orange.de 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist des 
Weiteren nur diejenige Aktionärin, derjenige Aktionär berechtigt, die/der ihren/seinen 
Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber nachweist. Aktionärinnen und Aktionäre weisen 
ihren Anteilsbesitz durch eine entsprechende in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache erstellte Bestätigung des depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts 
nach. Der Nachweis muss sich auf Montag, den 24. April 2023, 00:00 Uhr (sogenannter 
Nachweisstichtag), beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis Montag, den  
8. Mai 2023, 24:00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse zugehen.  
 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
zugeschickt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 
Aktionäre, möglichst frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die zugeschickten bzw. am 
Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und 
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts. 
 
Maßgeblich für die Teilnahmeberechtigung und den Umfang des Stimmrechts ist 
ausschließlich der Anteilsbesitz der Aktionärin / des Aktionärs zu diesem Nachweisstichtag. 
Erwerb oder Veräußerungen von Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag haben 
für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts der angemeldeten 
Aktionärin / des angemeldeten Aktionärs keine Bedeutung. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.  
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Stimmrechtsvertretung 
 
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, ausgeübt werden. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Bevollmächtigt eine Aktionärin / ein 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. Ein Vollmachtsvordruck befindet sich auf der Eintrittskarte, die angemeldeten 
Aktionärinnen und Aktionären zugeschickt wird und auch im Internet unter 
 

https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
zum Download zur Verfügung steht. 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung durch 
den Bevollmächtigten vorgewiesen oder der Gesellschaft an folgende Adresse, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:  
 

PANTAFLIX AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München 

Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 
E-Mail: pantaflix@better-orange.de 

 
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das 
Aktiengesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden 
aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu 
erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu 
Bevollmächtigenden erfragt werden.  
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären an, einen von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die 
Aktionärinnen und Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden 
und den Nachweis des Aktienbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen führen. Der von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner 
Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Sollte keine ausdrückliche oder eine 
widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt werden, werden sich die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme 
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enthalten. Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bedürfen ebenfalls der Textform. Ein Formular zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter  
 

https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
zum Download zur Verfügung.  
 
Aktionärinnen und Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen 
Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Sonntag, den 
14. Mai 2023, 24:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu übermitteln:  
 

PANTAFLIX AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München 

Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 
E-Mail: pantaflix@better-orange.de 

 
Darüber hinaus bieten wir Aktionärinnen und Aktionären, die sich fristgerecht zur 
Hauptversammlung angemeldet, den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen geführt haben sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der 
Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären 
 
Anträge von Aktionärinnen und Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge von 
Aktionärinnen und Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:   
 

PANTAFLIX AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München 

Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 

E-Mail: antraege@better-orange.de 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären, die bis zum Sonntag, 
den 30. April 2023, 24:00 Uhr, unter dieser Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
eingegangen sind und die weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG erfüllen, und 
eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionärinnen und 
Aktionären im Internet unter  
 

https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 

Informationen zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien personenbezogener Daten von Aktionärinnen und Aktionären, Aktionärsvertretern 
und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von 
jeder einzelnen Aktionärin / von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der 
Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskarten- und Stimmrechtskartennummer). Die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf 
Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung 
der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 
Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne 
Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionärinnen und Aktionäre der 
Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden.  
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen lauten:  
 

PANTAFLIX AG 
Holzstraße 30 

80469 München 
Tel.: +49 89 2323 8550 

E-Mail: datenschutz@pantaflix.com 
 
Personenbezogene Daten, die die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft betreffen, 
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte 
Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von 
Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. 
Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa  
HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten 
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personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 
notwendig ist. 
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionärinnen und Aktionäre Einblick 
in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 
bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw.  
-wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionärinnen, Aktionären und 
Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Aktionärinnen, Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die 
personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich 
Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das 
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu 
verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange 
gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 
entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionärinnen, Aktionäre und Aktionärsvertreter das 
Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem 
gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an 
 

datenschutz@pantaflix.com 
 
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
Den Datenschutzbeauftragten der PANTAFLIX AG erreichen Sie unter folgender Adresse: 
 

PANTAFLIX AG 
Holzstraße 30 

80469 München 
 
München, im April 2023 

PANTAFLIX AG 
Der Vorstand 


